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Index

L34009 Abgabenordnung Wien

23/02 Anfechtungsordnung Ausgleichsordnung

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

AusgleichsO §46 Abs2;

AusgleichsO §46 Abs3;

BAO §9 Abs1;

LAO Wr 1962 §7 Abs1;

1. BAO § 9 heute

2. BAO § 9 gültig ab 01.01.1962

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 2006/17/0002

Rechtssatz

Im Ausgleichsverfahren gilt das Paritätsprinzip, d. h. Gläubiger, die kein Vorrecht genießen, müssen im Ausgleich

grundsätzlich gleich behandelt werden. Sie erhalten die gleiche Quote zur gleichen Zeit bei gleicher Sicherstellung. Eine

ungleiche Behandlung wäre nur zulässig, wenn die bei der Tagsatzung erschienenen zurückgesetzten Gläubiger mit

Kopf- und Stimmenmehrheit zustimmten (vgl. § 46 Abs. 3 AO sowie Holzhammer, Österreichisches Insolvenzrecht:

Konkurs und Ausgleich3, 263). Nach dem Urteil des OGH vom 20. Oktober 1987, Zl. 15 Os 126/87-11, handelt ein

Abgabenschuldner nach EröHnung des später bestätigten gerichtlichen Ausgleichs über sein Vermögen nur

pIichtgemäß, wenn er nicht bevorrechtete öHentlich-rechtliche Forderungen mit zivilrechtlichen Forderungen an ihn

gleichbehandelt. Das im Abgabenrecht geltende Gleichbehandlungsgebot gebietet keine Bevorzugung der

Abgabenschuldigkeiten, sondern lediglich eine Gleichbehandlung mit anderen Forderungen. Es unterscheidet sich vom

ausgleichsrechtlichen Gleichbehandlungsgebot hinsichtlich des Umfangs und des Zeitpunkts der Gleichbehandlung.

Anders als das Abgabenrecht sieht § 46 Abs. 3 AO nur eine Gleichbehandlung von Forderungen, die kein Vorrecht

genießen, vor. Gläubiger, deren Forderungen ein Vorrecht genießen, müssen nach § 46 Abs. 2 AO voll befriedigt

werden. Während für die Beurteilung der abgabenrechtlichen Gleichbehandlung der Zeitpunkt der Fälligkeit der

Abgaben maßgebend ist (vgl. Ritz, BAO3, Tz 10 zu § 9), wird in der Ausgleichsordnung auf keinen bestimmten

Zeitpunkt, sondern auf das Ergebnis des Ausgleichs abgestellt.Im Ausgleichsverfahren gilt das Paritätsprinzip, d. h.

Gläubiger, die kein Vorrecht genießen, müssen im Ausgleich grundsätzlich gleich behandelt werden. Sie erhalten die

gleiche Quote zur gleichen Zeit bei gleicher Sicherstellung. Eine ungleiche Behandlung wäre nur zulässig, wenn die bei

der Tagsatzung erschienenen zurückgesetzten Gläubiger mit Kopf- und Stimmenmehrheit zustimmten vergleiche

Paragraph 46, Absatz 3, AO sowie Holzhammer, Österreichisches Insolvenzrecht: Konkurs und Ausgleich3, 263). Nach
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dem Urteil des OGH vom 20. Oktober 1987, Zl. 15 Os 126/87-11, handelt ein Abgabenschuldner nach EröHnung des

später bestätigten gerichtlichen Ausgleichs über sein Vermögen nur pIichtgemäß, wenn er nicht bevorrechtete

öHentlich-rechtliche Forderungen mit zivilrechtlichen Forderungen an ihn gleichbehandelt. Das im Abgabenrecht

geltende Gleichbehandlungsgebot gebietet keine Bevorzugung der Abgabenschuldigkeiten, sondern lediglich eine

Gleichbehandlung mit anderen Forderungen. Es unterscheidet sich vom ausgleichsrechtlichen

Gleichbehandlungsgebot hinsichtlich des Umfangs und des Zeitpunkts der Gleichbehandlung. Anders als das

Abgabenrecht sieht Paragraph 46, Absatz 3, AO nur eine Gleichbehandlung von Forderungen, die kein Vorrecht

genießen, vor. Gläubiger, deren Forderungen ein Vorrecht genießen, müssen nach Paragraph 46, Absatz 2, AO voll

befriedigt werden. Während für die Beurteilung der abgabenrechtlichen Gleichbehandlung der Zeitpunkt der Fälligkeit

der Abgaben maßgebend ist vergleiche Ritz, BAO3, Tz 10 zu Paragraph 9,), wird in der Ausgleichsordnung auf keinen

bestimmten Zeitpunkt, sondern auf das Ergebnis des Ausgleichs abgestellt.
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